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Zürich, 15. August 1928. I. Jahrgang Nr. 5.

Die Stellung des Fouriers in der Einheit und seine Hufgaben.
(Hptm. E. Biel er, Q.-M. St. Gotthard-Ostfront.)
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Erscheint Mitte des Monats.

In Nr. 4 des „Fourier" wurde über die Postulate
des Fourierverbandes orientiert und festgestellt, wel-
che Begehren bis heute in Erfüllung gegangen sind
und welche noch offen stehen. Dabei wurde auf ein
Referat abgestellt, welches der Unterzeichnete für eine
Konferenz der Divisionskriegskommissäre und Kom-
mandanten der Verpflepungs-Abteilungen vorzuberei-
ten hatte. Ich muss beifügen, dass ich krankheitshalber
verhindert war, an der betreffenden Konrerenz teilzu-
nehmen und deshalb dort die Stellung des Fouriers
nicht persönlich vertreten konnte. Trotzdem wurde,
wie aus dem Protokoll hervorgeht, über die noch of-
fenen Punkte im Sinne der Ausführungen in Nr. 4
des „Fourier" verhandelt und in der erfolgten Dar-
Stellung der Sachlage tritt keine Aenderung ein. Die
Ausführungen decken sich übr'gens genau mit einem
Referat, welches sich anlässlich der Generalversamm-
lung der Sektion 11 des Fourierverbandes am 12. Juni
1927 in Burgdorf gehalten hatte.

Meine Beurteilung der „Stellung des Fouriers und
seine Aufgaben" stützt sich auf persönliche Erfah-
rungen als Fourier im Instruktions- und Aktivdienst,
sodann als dem Fourier übergeordneter tachtechnischer
Funktionär {Quartiermeister), ferner als Kontrolleur
der Arbeit des Fouriers in der Eigenschaft als Re-
visoi. Die Redaktion des „Fourier" hat mir in freund-
licher Weise gestattet, ihren Ausführungen in Nr. 4
einen kurzen Auszug aus oben zitiertem Referat iolgen
zu lassen.

Vorerst möchte ich die Stellung des Fouriers zum
Einheitskommandanten und Quartiermeister einerseits
als Untergebener und anderseits zum Küchenchef als
Vorgesetzter festlegen.

1. Die gegenwärtige Ordnung.

Die Stellung des Fouriers ist umschrieben in den
Vorschriften betr. den Truppenhaushalt, Bundesrats-
beschluss vom 6. Januar 1925 (Abänderung der Zif-
fern 154—164 des Dienstreglementes). Die neue Fas-
sung der Ziffer 155 bestimmt:

„Der Einheitskommandant, in den Stäben
der Rechnungsführer ist für den Haushalt der

Einheit verantwortlich. Unter seiner Aufsicht
leitet der Fourier den Haushalt, führt Kasse,
Kassabuch mit Belegen über Einnahmen und
Ausgaben und Warenkontrolle. Der Fourier be-
sorgt die Anschaffungen für den Haushalt, so-
weit dies nicht durch den Quartiermeister ge-
meinsanr geschieht."

Dadurch ist die Stellung cr'es Fouriers zum Ein-
heitskommandanten klargelegt. Auch sein Tätigkeits-
gebiet ist kurz umrissen. Der Fourier ist also nicht
Rechnungsführer, sondern der Funktionär ifes Rech-
nungsfiihrers. Gegenüber vorgesetzter Kommaridostelle
und Verwaltung trägt jedoch der Einheitskommandant
die Verantwortung. Ueber die Verantwortlichkeit und
das Rückgriffsrecht des Rechnungsführers ist kürz-
lieh in dieser Fachschrift berichtet worden. Die be-
züglichen Ausführungen sind meiner Ansicht nach rieh-
tig, weshalb ich unterlassen kann, aul dieses Kapitel
näher einzutreten.

Das Verhältnis zwischen Fourier und Küchen-
chet ist umschrieben in Ziffer 156 der Vorschriften
betr. den Truppenhaushalt wie folgt:

„Der Einheitskommandant bezeichnet einen
Küchenchef, welchem die nötige Kochmann-
schaft zugeteilt wird. Der Küchenchef ist dem
Fourier unterstellt, von welchem er Weisungen
und Befehle erhält. Er ist für richtige Zuberei-
tung und rechtzeitige Bereitstellung der Speisen
und Ordnung und Reinlichkeit in der Küche
verantwortlich."

Es ist also hier klar festgestellt, dass der Fourier
der direkte Vorgesetzte des Küchenchets ist. Er hat
demselben Befehle zu erteilen, nach welchen der Kü-
chenchef und sein zugeteiltes Personal zu aroeiten
haben.

Ich habe hier in kurzen Zügen die gesetzliche
Grundlage, worauf die Stellung des Fouriers basiert,
behandelt, auf sein engeres Verhältnis zu Vorgesetz-
tem und Untergebenem komme ich später zurück.
Es sei hier darauf hingewiesen, dass hinsichtlich der
Stellung des Fouriers während des Aktivdienstes 1914-
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